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Notfallpraxis

Atomare Stoffe können  
ein Nutzen sein, aber auch 
großen Schaden anrichten. 
Weil die Strahlen heute in  
vielen Bereichen eingesetzt 
werden, kann auch der 
Rettungsdienst mit solchen 
Stoffen in Kontakt kommen. 

AtomareStoffe sindheute invie-
len Bereichen des täglichen Le-
bensvorhanden.Dievon ihnen

ausgehendeionisierendeStrahlungwird
nutzbar gemacht in der Industrie, Me-
dizin, Forschung und Landwirtschaft.
Beim Umgang mit radioaktiven Stof-
fensindstrengeSicherheitsauflagenund
Vorschriftenzubeachten.

Trotzdemkommtesimmerwiederzu
Zwischenfällen,durchdiesolcheStoffe
freigesetztwerden,zumBeispieldurch:
Brände. Atomare Stoffe können sich

im Brandrauch und im abfließenden
Löschwasserbefinden.

Eisenbahn-,Flugzeug-oderKraftfahr-
zeugunfälle,wennradioaktivesMate-
rialbefördertwurde.

StörfälleinKernkraftwerken,
Verpuffungen/Explosionen in Labo-

ratorien,
radioaktive Verunreinigungen beim

Zerbrechen von Glasampullen, in
denen radioaktive Substanzen bevor-
zugttransportiertwerden,

NichtbeachtenvonStrahlenschutzvor-
schriften.

Strahlenarten
Von radioaktivenStoffenkönnenAl-

pha-, Beta-, Gamma- und Neutronen-
strahlung ausgehen. Alphastrahlung ist
eineTeilchenstrahlungmiteinerReich-
weiteinderLuftvonwenigenZentime-
tern. Alphateilchen können schon mit
einemBlattPapierabgeschirmtwerden.
Betastrahlung–ebenfallseineTeilchen-
strahlung–besitzteineReichweitevon
wenigen Metern und kann etwa einen
ZentimetertiefinMaterieeindringen.

Gammastrahlung isteineelektromag-
netische Wellenstrahlung mit einer
Reichweite,diejenachEnergiemehrere
hundertMeterbetragenkann.DieFähig-
keit,Materialzudurchdringen,liegtbei
mehreren Metern. Die Eindring- bzw.
Durchdringungsfähigkeit richtet sich
nach der Höhe der Energie und dem
vorhandenenMaterial.Kontaminations-

Jede Einsatzkraft 
ist auf Kontami
nation zu prüfen. 
Auch der Mess

trupp muss dabei 
Schutzkleidung 

tragen. 

schutzanzüge bieten deswegen keinen
SchutzgegenGammastrahlung.

Neutronenstrahlung spielt vornehm-
lichinderKerntechnik(Reaktor,Atom-
bombe) eine Rolle. Sie kann mit den
MessgerätenderFeuerwehrnichtnach-
gewiesenwerden.

Kontakt und die Folgen
Unter Kontamination ist die Verun-

reinigung der Kleidung oder der Haut
durch radioaktive Stoffe zu verstehen.
Die Bestrahlung erfolgt also von au-
ßen. Gelangen radioaktive Stoffe beim
Atmen, Essen, Trinken, Rauchen oder
durch offene Wunden in den Körper,
wirdvonInkorporationgesprochen.Ein
Teilder indenKörpereingedrungenen
Stoffe wird zwar bald wieder ausge-
schieden, doch lagern sich andere in
bestimmten Organen ab. Beispiel: Jod
J 131 in der Schilddrüse, Caesium Cs
137inderMuskulatur,StrontiumSr90
in den Knochen. Eingedrungene Teile
könnenjahrelangimKörperbleibenund
durchStrahlungSchädenanrichten.

Radioaktive Strahlung kann nur mit
entsprechenden Messgeräten nachge-
wiesen werden. Mit den menschlichen
Sinnen ist sie nicht festzustellen. Des-
halb wird auch ihre Einwirkung auf
den menschlichen Körper nicht wahr-
genommen. Erst nach einer gewissen
Zeit kommt es zu Beschwerden wie
Übelkeit,Erbrechen,Mattigkeitundall-
gemeiner Schwäche. Diese Symptome
werden„Strahlenkater“genannt.

Bei einer Ganzkörperbestrahlung
kannesbereitsimVerlaufeinerStunde
zum Erbrechen kommen. Dies ist das
ZeichenfüreinesehrschwereStrahlen-
erkrankung.

Anschließend folgt eine beschwerde-
freie Zeit, die mehrere Tage dauern
kann. Der weitere Verlauf richtet sich
nach der aufgenommenen Dosis. In
schweren Fällen kommt es zu Fieber,
Magen-Darm-Krämpfen, Haarausfall,
schweren Haut- und Schleimhautblu-
tungen, Entzündungen im Mund und
Rachen, blutigen Durchfällen und Er-
brechen, Geschwüren im Mund und
Rachen, Bewusstseinstrübung und ra-
schemKräfteverfall.

Eine andere Form der Schädigung
betrifft die Haut. Hautstrahlenschäden
entstehen, wenn sich radioaktive Stoffe
auf dem Körper oder der Kleidung be-
finden.WerdendieseStoffenichtschnell
und gründlich entfernt, kommt es nach
einigenStundenzuFrühsymptomenwie
brennen,juckenundkribbeln.Dieseklin-

gen nach ein bis zwei Tagen ab. Nach
etwa zwei Wochen stellen sich dann
entzündlicheundschmerzhafteHautver-
änderungen in Form von Rötung, Bläs-
chenbildungundGeschwürenein.

Auf Gefahren hinweisen
Nach der Strahlenschutzverordnung

sind Anlagen, Geräte, Räume, Schutz-
behälter und Behälter, in denen sich
radioaktive Stoffe befinden, mit dem
Strahlenwarnzeichen zu kennzeichnen.
EbensosindstrahlengefährdeteBereiche
inGebäudenzumarkieren.Hierfürsind
dreiGefahrengruppenvorgesehen.

Gefahrengruppe I: Hier kann ohne
besonderen Schutz vor den Gefahren
radioakiver Stoffe gearbeitet werden.
Allerdings sollte Atemschutz getragen
werden.

Gefahrengruppe II: Hier dürfen nur
Einsatzkräfte mit entsprechender Aus-
bildung, mit Sonderausrüstung und
unter Strahlenschutzüberwachung tätig
werden.

Gefahrengruppe III:Wieinderzwei-
ten Gruppe. Zusätzlich muss eine im
Strahlenschutz besonders ausgebildete
PersonzurVerfügungstehen.DerSach-
verständige muss in der Lage sein, die
währenddesEinsatzesentstehendeStrah-
lengefährdung und die anzuwendenden
Schutzmaßnahmenzubeurteilen.

DerTransportvonradioaktivenStof-
fen ist genehmigungspflichtig.DieVer-
sandstücke sindmitdenvorgeschriebe-
nen Zeichen zu kennzeichnen. Diese
Kennzeichnung richtet sich nach der
Strahlung, die an der Außenseite des
Versandstückes bzw. in einem Meter
Entfernung gemessen wird. Die Kenn-
zeichnung geschieht mit einem auf die
Spitze gestellten Viereck. In diesem ist
das radioaktive Warnzeichen und die
Aufschrift„Radioactive“sowiederHin-
weisaufdieGefahrengruppeenthalten.
Das Zeichen für die Gefahrengruppe I
istweiß,dieSchilderderbeidenanderen
Gruppensindhalbweiß,halbgelb.

Fahrzeuge,dieradioaktiveStoffebeför-
dern, sind mit orangen Warntafeln und

zusätzlich dem Gefahrenzettel für Ra-
dioaktivität gekennzeichnet. Im Führer-
hausbefindensichaußerdemdieBeförde-
rungspapiereundUnfallmerkblätter.

WerdendieseZeichenvonRettungs-
dienst-Mitarbeitern gesehen, ist sofort
die Leitstelle mit dem entsprechenden
Hinweis zu verständigen. Der Dispo-
nent wird die Feuerwehr alarmieren.
Von allen so markierten Gegenständen
– besonders wenn sie beschädigt sind
–sollteeinMindestabstandvon25Me-
tern entgegen der Windrichtung einge-
haltenwerden.

Schutzmaßnahmen
Durch Abstandhalten verringert sich

die Strahlenstärke mit zunehmender
EntfernungvonderStrahlenquelle.Au-
ßerdemzubedenken:
Begrenzung der Einsatzzeit in der

NähederStrahlenquelle,
Verringerung der Dosis durch Ab-

schirmen. Also jede künstliche und
natürliche Deckung nutzen. Je höher
das spezifische Gewicht des abschir-
menden Stoffes und je dichter die
Schutzschicht ist,destogrößer istdie
Wirkung.

Kontamination und Inkorporation
vermeiden,

Strahlenmessgeräte und Dosiswarner
einsetzen,

keineBehälteröffnen,
Absperrungen beachten. Fahrzeuge

sind außerhalb der Absperrgrenze,
möglichst auf der dem Wind zuge-
kehrtenSeiteabzustellen.Zubeachten
ist auch, dass sich bei Wind die Ge-
fahrenzoneerweiternkann.
Um zu verhindern, dass durch kon-

taminierte Schutzkleidung radioaktive
Teilchen verschleppt werden, sind alle
einrückenden Kräfte am Kontaminati-
onsnachweisplatz zu überprüfen. Kon-
taminierteKleidungundGerätebleiben
im Absperrbereich. Fahrzeuge sind zu
dekontaminieren.

Solange Einsatzkräfte nicht dekonta-
miniert sind, dürfen sie weder etwas
essennoch trinken.AuchdasRauchen
istzuunterlassen.VerletzteKräftemüs-
sensofortabgelöstundwennnotwendig
dekontaminiert werden. Anschließend
sindsiesofortärztlichzuversorgen.

Siegfried Volz (Text und Fotos)

 Ursachen des 
„Strahlenkaters“

Behälter, die radio
aktives Material 
enthalten, sind mit 
diesen Zeichen zu 
versehen.

Atomare Stoffe

Serie

an einsatzstellen
Gefahren


